Das neue Baurecht

Im Juli 2003 treten die Änderungen des Gesetzes über Baurecht in Kraft. Das neue Baurecht (im weiteren BR), wurde durch das Parlament mit dem Gesetz vom 27. März 2003 beschlossen.  Die Änderungen wurden im Gesetzblatt Nr 80 vom 10 Mai 2003 bekanntgegeben. 

Zweck der Änderungen ist die Erleichterung des Lebens von Bauträgern und das Disziplinieren der Architektur– und Bauorgane. Dies erfolgt durch Prozedurvereinfachung und eine mehr präzise Bestimmung der Rechte und Pflichten der Teilnehmer des Bauverfahrens. Es wurden Rechte Dritter begrenzt, deren Handlungen oft einen negativen Einfluss auf den Verlauf des Bauverfahrens gehabt haben.

Die grundlegenden Vereinfachungen des Verfahrens betreffend der Baugenehmigung sind unter anderem mit  Einführung der präzisen Definition des Objekteinwirkungsgebiets verbunden. Der Begriff umfasst das Gebiet in Umgebung vom Bauobjekt, das gemäss besonderen Vorschriften bestimmt wird (unter anderem gemäss Feuerschutzvorschriften, Vorschriften aus dem Bereich des Umweltschutzes, Vorschriften betreffend technischer Bedingungen der Objekte und anderen), die Vorschriften ordnen Begrenzungen bei der Bewirtschaftung des gegebenen Gebietes an. Die Einführung und Definition dieses Begriffs ermöglicht eine präzise Bestimmung des Rechtsinteresses Dritter auf der Etappe der Baugenehmigung. Somit werden, abgesehen vom Bauträger, nur die Eigentümer der im Einwirkungsgebiet des Objektes gelegenen Liegenschaften als Partei des Verfahrens über die Erteilung der Baugenehmigung verstanden. Partei kann nicht eine Person sein, welche der Meinung ist, sie habe das Rechtsinteresse an dem Verfahren.

Die Novelle schaffte die Möglichkeit ab, dass gesellschaftliche Organisationen als Partei im Verfahren über die Erteilung der Baugenehmigung auftreten. Früher haben diese Organisationen oftmals die Befugnisse, die Parteien zustanden mißgebraucht, insbesondere manche Organisatonen, die sich als ökologische Organisationen genannt haben. Einerseits haben die Anträge und Berufungen, die durch diese Organisationen eingelegt wurden, das Bauverfahren verlängert, andererseits haben die Zwangsleistungen zugunsten dieser Organisationen die Kosten der Investitionsprozedur vergrößert und eine Möglichkeit des Mißbrauchs geschafft. Heutzutage haben diese Organisationen eine Möglichkeit der Teilnahme an der Gestaltung der Raumordnung und Durchführung ihrer Satzungsrechte auf der Etappe des örtlichen Raumbewirtschaftungsplanes. Der Partner solcher Organisationen ist somit das Architektur- und Bauorgan, seiner Natur nach, der schwierigere Partner als der Bauträger, der von der schnellen Erreichung seiner Ziele, in bedeutenderem Maße den Einflüssen oder Forderungen dieser Organisationen ausgesetzt worden war. Die Beteiligung an der Etappe der Raumordnunggestaltung, also an der Etappe, in der kein Interesse der einzelnen Eigentümer der Liegenschaft individuallisiert wurde, bewirkt, dass es an einem konkreten Empfänger der Ansprüche und Forderungen fehlt. Das Instrument, das so oft durch manche Organisationen miβbraucht wurde, wurde ihnen aus der Hand genommen.

Es wurden einige der erforderlichen Bedingungen für Erlangung der Baugenehmigung vereinfacht. Das frühere Erfordernis des Nachweisens durch den Bauträger des Rechts auf Verfügung über die Liegenschaft für Bauzwecke wurde durch Erklärung des Bauträgers über das Recht auf Verfügung über die Liegenschaft für Bauzwecke ersetzt. Der Bauträger braucht nämlich nicht die beantragten und zu erwartenden Auszüge aus dem Grundbuch oder notariellen Urkunden vorzulegen.

Der Gesetzgeber hat der Katalog der Objekte und Bauarbeiten, die keiner Erlaubnis erfordern, erweitert. Die Liberalisierung betrifft vor allem die unkomplizierten Objekte, die einen geringen Einfluss auf  architektonische Umgebung und Umwelt haben. 

Ab Antragstellung auf die Erteilung einer  Baugenehmigung sollte das zuständige Organ innerhalb von 2 Monaten eine Entscheidung – die Baugenehmigung – erlassen, unter Androhung der Geldstrafe in Höhe von 500 PLN für je Verzugstag. Diese Vorschrift hat zum Ziel, die unbegründete Verlängerung der Verwaltungsprozedur, die mit dem Erlass der Baugenehmigung zusammenhängt, abzuschaffen. 

Im Falle der Einreichung einer Beschwerde an das Oberste Verwaltungsgericht, auf die Entscheidung über Baugenehmigung samt einem Antrag auf Vollzugseinstellung, kann das Gericht die Einstellung von der Einzahlung einer Kaution durch den Beschwerdeführer als Sicherung der Ansprüche des Bauträgers abhängig machen. Die Vorschrift hat eine grundlegende Bedeutung. Früher haben die Eigentümer der Nachbarliegenschaften grundlos, und dabei straflos, ohne negativen Konsequenzen die Baugenehmigung mit einer Beschwerde beanstandet und die Arbeiten zum Einstellen gebracht, und damit erhebliche Kosten beim Bauträger verursacht. Unter Bezugnahme darauf, dass die Gerichtskosten des Verfahrens im Obersten Verwaltungsgericht niedrig sind, bleiben die offensichtlich unbegründeten Beschwerden im Gericht liegen. Die Höhe der Kaution wird durch das Gericht bestimmt werden. Im Falle der Zurückweisung der Beschwerde unterliegt die Kaution einem Verfall zugunsten des Bauträgers zwecks Sicherung seiner Entschädigungsansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung. Es wird ein Rechtsinstrument eigeführt, welches die Handlungen Dritter und der Querulanten, oder derjenigen, die einfache Einnahmen suchen, disziplinieren wird.

Die Durchführung, insbesondere von besonders großen und komplizierten Investitionen erfordert oftmals Projektänderungen. Der Bauträger steht dann vor einem Dillema, ob solche Änderungen im Bauprojekt so wesentlich sind, dass sie einer sog. Ersatzgenehmigung, also des erneuten Einleitens der Bauprozedur erfordern, oder ob. man das Risiko die Investition weiter durchzuführen auf sich nehmen sollte, bei der Annhame, daß die eingeführten Änderungen von unwesentlicher Natur sind. Das Risiko belastete in einem solchen Fall immer den Bauträger. Heutzutage im Zweifelfall betreffend den Charakter der geplanten Abweichung vom bestätigten Bauobjekt oder von anderen Bedingungen der Baugenehmigung, beantragt der Bauträger beim zuständigen Bauorgan die Erteilung der Information , ob die Abweichung eine Entscheidung über die Änderung der Baugenehmigung erfordert. Das Bauorgan antwortet innerhalb von 14 Tagen ab Vorstellung der geplanten Änderungen. Das Nichtbeantworten innerhalb dieser Frist ist mit der Anerkennung der geplanten Abweichung als unwesentlich gleichbedeutend. 

Eine weitere Änderung betriff die Legalisierung eines eigenmächtigen Baus. Im Fall eines Objekts, daß gebaut wird oder gebaut worden ist ohne erfordeliche Baugenehmigung, kann das zuständige Organ von der Anweisung eines Abbruchs zurücktreten unter der Bedingung, daß innerhalb einer festgelegten Frist der Investor Unterlagen vorweist, die eine Legalisierung ermöglichen und eine Legalisierungsgebühr entrichtet. Die Novelle hat bezüglich der Bauarbeiten, die ohne einer erforderlichen Baugenehmigung oder Anmeldung ausgeführt worden sind, die Möglichkeit der Erteilung einer Genehmigung über die Wiederaufnahme von Arbeiten vorgesehen, nachdem der Investor bestimmte erforderliche Tätigkeiten ausgeführt hat, die zum Zweck haben die ausgeführten Arbeiten zum rechtmäßigen Zustand zurückzuführen oder nachdem er einen Änderungsentwurf angefertigt und vorgelegt hat. Bis zum heutigen Zeitpunkt, auch wenn das Bauvorhaben nach den besten Regeln der Baukunst, mit Zustimmung der Nachbarn und nach gesundem Menschenverstand realisiert wurde, hatte das zuständige bauarchitektonische Organ keine Möglichkeit den Bau zu legalisieren, es sei denn, 5 Jahre nach seiner Fertigstellung. Man hat diese restriktive Vorschrift umgangen indem das Organ, so getan hat, als hätte es keine Information über ein eigenmächtiges Bauvorhaben erhalten.

Ähnlich wie bei dem Verfahren über die Erteilung einer Baugenehmigung, ist bei dem Verfahren über die Erteilung einer Nutzungsgenehmigung für ein Bauobjekt nur der Bauträger Partei des Verfahrens. Die Nutzung des Bauobjekts ist ein Recht des Bauträgers und nicht des Nachbarns, der oftmals aus  bekannten Gründen eine Investition, die gemäß der Bauvorschriften realisiert wurde, in Frage stellt. Mir ist ein Fall bekannt, in dem einer der Bewohner eines alten heruntergekommenen Mietshauses, in Erwartung einer Gegenleistung, die Erteilung einer Nutzungsgenehmigung für ein Bürogebäude im Zentrum einer Großstadt in Frage gestellt hat.

Man hat den Grundsatz eingeführt, daß das zuständige Architektu- und Baurorgan ausschließlich der Landrat (Starosta) ist, der seine Befugnisse nicht an die Gemeinde übertragen kann. 

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Änderungen im Baurecht nicht automatisch eine Vereinfachung für die Bauträger darstellen. Erst eine entsprechende Politik der örtlichen Behörden in diesem Bereich, die Schaffung von tatsächlichen Mechanismen, die Investitionen fördern, erlaubt es, die Möglichkeiten, die das neue Baurecht bietet, zu nutzen.
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